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Pflegeausbildungen – Pflegestudium in Deutschland bis 
2020

• Pflegehelfer, Gesundheits- und (Kinder)krankenpfleger, Altenpfleger, Pflegebachelor (z.B. 
Bachelor of arts „Angewandte Gesundheitswissenschaften“)

•
– Zugangsvoraussetzungen

•
– Ausbildungsziel
–
– Ausbildungsstruktur
–
– Abschlussqualifikationen



4

Pflegehelferausbildung

• Zugangsvoraussetzung: Hauptschulabschluss (9 jährige Schulbildung)
•
• Ausbildungsziel:

– Die Ausbildung soll Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Versorgung der Kranken 
sowie die damit verbundenen hauswirtschaftlichen und sonstigen Assistenzaufgaben in 
Stations-, Funktions- und sonstigen Bereichen des Gesundheitswesens vermitteln.

• Struktur:
– Dauer: 1 Jahr
– 600 Stunden theoretischen und 100 Stunden praktischen Unterricht, 900 Stunden 

fachpraktische Ausbildung. Abschluss mit staatlicher Prüfung
• Berufsbezeichnung, Qualifikation:

– Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer
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Ausbildung zum Gesundheits- und (Kinder)krankenpfleger

• Zugangsvoraussetzung:
– Mittlerer Bildungsabschluss (10 jährige Schulbildung)
– Hauptschulabschluss + Qualifikation zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

• Ausbildungsziel:
– Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwirkung bei Heilung, Erkennung und Verhütung von 

Krankheiten
– Eigenverantwortlich für den ganzen Pflegeprozess, einschließlich Beratung, Anleitung und 

Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen
– Mitwirkung bei ärztlichen Aufgaben

• Ausbildungsstruktur:
– 3 Jahre in Vollzeit oder bis zu 5 Jahre in Teilzeit
– Unterricht in staatlich anerkannten Pflegeschule mit Anbindung an eine Klinik
– Pflegeschulen tragen die Gesamtverantwortung sowohl für den theoretischen als auch den 

praktischen Ausbildungsteil
– 2100 theoretische und praktische Unterrichtsstunden, 2500 Stunden praktische Ausbildung

• Berufsbezeichnung:
– Gesundheits- und Krankenpfleger, bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
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Ausbildung zum Altenpfleger

• Zugangsvoraussetzung:
– Mittlerer Bildungsabschluss (10 jährige Schulbildung)
– Hauptschulabschluss + Qualifikation zum Altenpflegehelfer

• Ausbildungsziel:
– Eigenverantwortlich für den gesamten Pflegeprozess , einschließlich Beratung, Betreuung 

und Begleitung von alten Menschen
• Ausbildungsstruktur:

– 3 Jahre in Vollzeit oder bis zu 5 Jahre in Teilzeit
– Unterricht in staatlich anerkannten Altenpflegeschulen 
– Altenpflegeschulen tragen die Gesamtverantwortung sowohl für den theoretischen als auch 

den praktischen Ausbildungsteil
– 2100 theoretische und praktische Unterrichtsstunden, 2500 Stunden praktische Ausbildung

• Berufsbezeichnung:
– Altenpfleger
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Pflegestudium

• Derzeit meist als Ausbildungsintegriertes Studium:
– Voraussetzung: 12 jährige Schulbildung mit Abitur oder Fachhochschulreife
– Kooperation zwischen Pflegeschulen und der DHBW (Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe)
– Nach einem Jahr Ausbildung an der Pflegeschule Beginn des Studiums mit 6 wöchiger 

Präsenzphase im 2. Ausbildungsjahr und 5 wöchiger Präsenzphase im 3. Ausbildungsjahr. 
– Nach Abschluss der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger 4. Jahr mit 50% 

Studium und 50% Pflegetätigkeit.
– Berufsbezeichnung: Bachelor of Arts „Angewandte Gesundheitswissenschaften“
– Erweiterte Kompetenzen sollen in der Praxis genutzt werden
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Pflegeberufegesetz ab 2020

• Vom deutschen Bundestag im Juni verabschiedet
• Einstieg in generalistische Pflegeausbildung
•
•
• Was bleibt?
•
• Ausbildungsvoraussetzung mit 10 jähriger Schulbildung
• Ausbildungsstruktur: Dauer 3 Jahre, Wechsel zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung, 

Untericht an Pflegeschulen, die an eine Klinik angebunden sind
• Abschluss als Altenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger weiterhin möglich
• Anrechnung der Schüler im Stellenplan mit 1:9,5 (9,5 Schüler besetzen eine Planstelle)
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Pflegeberufegesetz 2020

• Was wird neu?
• 2 Jahre gemeinsame - generalistische - Ausbildung 
• 3. Jahr mit Wahlmöglichkeiten: 

– Generalistische Ausbildung mit Vertiefungseinsätzen
– Spezielle Ausbildung Altenpflege in Theorie und Praxis
– Spezielle Ausbildung in Kinderkrankenpflege in Theorie und Praxis

• Berufsbezeichnungen entsprechend: Pflegefachmann/frau, Altenpfleger(in), Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger(in)

•
• 3 jähriges Bachelorstudium

– Primärqualifizierende Hochschulausbildung mit erweitertem Ausbildungsziel
– Generalistische Ausbildung
– Berufsbezeichnung: Pflegefachmann/frau BA


